
Protokoll: 

 

Herr Oberbürgermeister Langner schlägt die Vertagung des Tagesordnungspunktes auf die 

ETAT-Beratungen am 17.11 und 18.11.2024 vor. Er macht ferner deutlich, dass die 

Maßnahme laut der ADD nicht umgesetzt werden dürfe, da sie nicht unabweisbar sei. Es 

müsse dann eine Begründung für eine Unabweisbarkeit gefunden werden. Die Fraktionen der 

WGS, der CDU und der FW sprechen sich gegen die Vertagung aus.  Die Fraktion Bündnis 

90/ Die Grünen begrüßen den Vertagungsantrag. 

Der Vertagungsantrag wird mehrheitlich mit 28 Gegenstimmen abgelehnt.  

 

Rm Schupp (WGS-Fraktion) erklärt, dass die Maßnahme hinsichtlich der Verkehrssicherheit 

für Kinder eine Unabweisbarkeit darstellen könnte. Ferner kündigt die WGS-Fraktion an, dem 

Änderungsantrag zuzustimmen, wenn nicht das gesamte Konzept dadurch in Gefahr gestellt 

würde. 

 

Die CDU-Fraktion stellt ihren Änderungsantrag vor. Ferner macht Rm Flöck (CDU-Fraktion) 

deutlich, dass die Planung beschlossen werden könne, ohne das eine direkte Umsetzung der 

Maßnahme erfolgen müsse. Rm Dr. Kleemann (B90/Die Grüne-Fraktion) schlägt auch vor, die 

Planung so zu beschließen. Den Änderungsantrag jedoch sollte man in erst den ETAT-

Beratungen einbringen, um dort die Mehrkosten zu bestimmen. Rm Lipinski-Naumann (SPD-

Fraktion) spricht sich dafür aus, dass beide Beschlüsse gefasst werden können da diese unter 

dem Vorbehalt der Finanzierung stehen. Die SPD-Fraktion stimmt dem Änderungsantrag zu. 

Die FW-Fraktion kündigt ebenfalls an, dem Änderungsantrag zuzustimmen. Die FDP-Fraktion 

betont ebenfalls, dass eine Beleuchtung auf dem Weg notwendig sei. 

 

Rm Otto (CDU-Fraktion) betont, ob und in welchem Umfang eine Beleuchtung sich dort 

wiederfinde, liegt in der Obhut der Verantwortlichen. Die Kostenfrage stelle sich erst dann, 

wenn es an die Umsetzung der Maßnahme geht. Er bittet die Änderungen seiner Fraktion rein 

planungsrechtlich mit in die Überlegungen aufzunehmen.  

 

Rm Sauer (CDU-Fraktion) meldet sich zur Geschäftsordnung und beantragt ein Ende der 

Debatte. 

 

Dem Änderungsantrag wurde mehrheitlich zugestimmt. 

 


